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topographisd:t umzuformen und vom adlig-bäuerlid:ten fladlen Land abzuheben. 
Diesen allmählidlen Prozeß städtisdler Durdldringung des Vorlandes durdi 
Erwerb von Besitz und Redlten, Herausbilden von Gewohnheiten, Zurück­
drängung rivalisierender Gewalten (vor allem des Stadtherrn), baulidler Er­
sdlließung, militärisdler Sidlerung (Landwehren) vermag der Vf. ansdiaulidi 
darzustellen und damit die Fülle der Einzelersdleinungen sidltbar zu madlen, 
die den sdlwer faßbaren Begriff der Stadtmark bestimmen, die zwar ein 
"Distrikt unmittelbarer städtisdler Zugehörigkeit", aber "kein gesdllossener 
Hoheitsbereidi, kein fest abgegrenztes Territorium" war (S. 223). A. P. 

6. Landesgeschichte 

I. Lothringen, Rheinlande S. 586. 2. Bayern, Österreich S. 587. 3. Niedersachsen S. 587. 
<4. Mecklenburg S. 588. 5. Ordensland S. 588. 6. Italien S. 588. 7. Spanien S. 591. 
8. Frankreich, Belgien, England S. 591. 9. Skandinavi•n S. 592. 10. Byzanz, Südost-
europa S. 593. 

Eridi W i s p 1 i n g h o f f, Beiträge zur Gesdiidite des Damenstifts Essen, 
AfD 13 (1967) S. 110-132. - Im ersten Teil dieser Untersudlung wird die 
Gründung des Stifts und die Urkunde Bisroof Altfrids von Hitdesheim von 
[8701 behandelt. Obwohl iiber die Gründung des Stiftes keine audi nur an­
nähernd zeitgenössisdlen Nadiriditen vorliegen, hält man in der Forsdlung seit 
langem daran fest, daß es um 852 entstanden ist. Die 1100-.Tahr-Feier wurde 
demgemäß, ohne daß sidi Widersprudi erhob, im Jahr 1952 begangen. Die 
ane-eblidle, nidlt im Original überlieferte Stiftungsurkunde Bisroof Altfrids von 
Hitdesheim (851-874), die vorgibt, auf der Kötner Synode von 870 ausgestellt 
worden zu sein, und bereits von Mabillon als Fälsdlung erkannt wurde, wird 
vom Vf. systematisdi untersudlt, was bisher unterblieben ist. Gestützt auf den 
Nadlweis Oppermanns (Rheinisdle Urkundenstudien 1, 65), daß eine edlte 
Urkunde Altfrids vorgelegen haben müsse, zeigt der Vf., daß mit Bestimmtheit 
für die edlte Altfrid-Urkunde nur die Verleihung des freien Wahlrechts in 
Ansprucb genommen werden kann; die Enstehungszeit der Altfrid-Urkunde 
legt er auf etwa 1090 fest. Im zweiten Teil seiner Untersuchung druckt und 
erläutert der Vf. ein erzbisdiöflidies Kötner Gutamten von 1309, das in der 
Literatur bisher nidlt beamtet wurde und aucb nicbt in den 4. Band der 
Regesten der Erzbisdlöfe von Köln aufgenommen wurde. Es beleucbtet eine 
Episode in den nadidrücklidien, dodi scbließlidi erfolglosen Bemühungen des 
Kötner Erzbiscbofs Heinrieb von Virneburg (1306-1332), die Vogtei über das 
Stift Essen gegen den Widerstand der Kbtissin, des Konvents und des Vogts 
wiederzugewinnen. A. G. 

Heinrieb Ne u, Die Templer von Niederbreisig, Versucb der Gescbichte eines 
rheiniscben Templerhauses, Rheiniscbe Vierteljahrsblätter 32 (1968) S. 274-289, 
geht einer Kommende dieses ausgesprocben romanischen und daher im deutschen 
Spracbraum nur spärlich vertretenen Ritterordens nadi. Vor 1222 ließen sieb 
Ordensmitglieder in Niederbreisig nieder, vielleimt auf Veranlassung des 1219 
vor Damiette verstorbenen Grafen Wilhelm III. von Jülicb. In Köln erwarben 
sie in der Trankgasse, d. h. in unmittelbarer Nähe des Domes, Grundbesitz, 
ohne daß sie dort Fuß fassen konnten. Scbon vor Aufhebung des Ordens haben 
sie diese Position aufgegeben. A.-D. v. d. Brincken 




